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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Suite à l'ensemble des mesures dictées par la situation sanitaire, de nombreux secteurs
économiques souffrent. Le tourisme, avec la fermeture d'établissements
d'hébergement et les difficultés à voyager, avec notamment la fermeture partielle des
frontières, est sous pression selon le député tessinois Marco Chiesa (udc, TI). Il propose
ainsi une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédérale direct (LIFD) et de la loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et communes (LHID) pour
permettre une déduction fiscale des frais de séjour pour les contribuables
helvétiques qui voyagent en Suisse en 2020. 
Le Conseil fédéral a estimé qu'une telle mesure n'était, non seulement pas adaptée,
mais également pas en adéquation avec les mesures ciblées et temporaires déjà prisent
pour soutenir l'économie. En outre, il estime que l'octroi d'un crédit de CHF 40
millions pour une campagne marketing, décidé en mai 2020, et le maintien des
restrictions de voyage à l'étranger au niveau international, devraient déjà fortement
inciter les helvètes à voyager en Suisse. La motion a finalement été retirée. 1

MOTION
DATUM: 21.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Eine Mehrheit der Mitglieder in Verwaltungsräten von systemrelevanten Unternehmen
sollen das Schweizer Bürgerrecht besitzen und in der Schweiz wohnhaft sein, damit
diese nachhaltige Entscheidungen im Sinne der gesamtschweizerischen Interessen
fällen, so die Forderung einer im April 2023 eingereichten Motion von Ständerat Marco
Chiesa (svp, TI). Der SVP-Parteipräsident war der Ansicht, dass sich Verwaltungsrätinnen
und Verwaltungsräte zentraler Unternehmen mit der Schweiz identifizieren müssen, um
auch abschätzen zu können, welche Folgen ein Entscheid auf das ganze Land hat. Die
Motion war im Nachgang zum Zusammenbruch der Schweizer Grossbank Credit Suisse
im März desselben Jahres eingereicht worden. 
Ein Ordnungsantrag der SVP-Fraktion in der Frühlingssession 2023 im Nationalrat zur
Zuweisung der Motion auf die Traktandenliste der ausserordentlichen Session zur
Notfusion der Grossbank CS mit der UBS scheiterte mit 130 Stimmen zu 50 Stimmen
deutlich, nachdem Nationalratspräsident Martin Candinas (mitte, GR) darauf verwiesen
hatte, dass der Antrag gegen das ParlG verstosse, da der Bundesrat noch keine
Gelegenheit für eine Stellungnahme gehabt habe. 
Letzterer hatte sich im Vorfeld der ständerätlichen Behandlung schliesslich für eine
Ablehnung der Motion ausgesprochen, da er die vorgeschlagene Massnahme als nicht
zielführend erachtete, um verantwortungsvolle Entscheide in Teppichetagen
sicherzustellen. Zudem widerspreche eine solche Massnahme dem
Freizügigkeitsabkommen mit der EU, gab die Regierung im Mai 2023 zu bedenken. 
In der Sommersession 2023 befasste sich der Ständerat mit dem Anliegen. Die Motion
wurde dabei zusammen mit sieben weiteren Vorstössen (Mo. 23.3217; Mo. 23.3449;  Po.
23.3450;  Mo. 23.3451; Mo. 23.3452; Mo. 23.3494; Mo. 23.3495) behandelt, welche
ebenfalls im Zuge des Zusammenbruchs der Credit Suisse eingereicht worden waren.
Ruedi Noser (fdp, ZH) verlangte mit einem Ordnungsantrag, die acht Vorstösse der
zuständigen WAK-SR zur Vorberatung zuzuweisen. Mit einer Gesamtschau könne die
Krise schneller und effizienter angegangen werden. Die Kommission könne bei der
Beratung der acht Vorstösse die Vorlage des Bundesrates zur staatlichen
Liquiditätssicherung für systemrelevante Banken (PLB-Vorlage), den Bericht zur
Aufarbeitung der CS-Übernahme sowie weitere Vorstösse aus dem Nationalrat (etwa
Mo. 21.3910 und Mo. 21.3909) einbeziehen. Thomas Minder (parteilos, SH) zeigte sich
hingegen empört über den Ordnungsantrag und verlangte mit der Behandlung der
Vorstösse im Rat ein schnelleres Vorgehen. Er sprach im Zusammenhang mit der
früheren Rettung der UBS, der aktuellen CS-Rettung und den Diskussionen rund um
Too-big-to-fail von «gravierenden Fehlentscheidungen» und wollte nicht «zum
wiederholten Male seit der Finanzkrise 2007 eine Tour d'Horizon machen, x
umfangreiche Berichte schreiben und Studien verfassen [...]». Das Problem «too big to
fail» sei stattdessen jetzt anzugehen. Mit 31 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen folgte der
Rat jedoch dem Antrag Noser und wies die Vorlagen der Kommission zur Vorprüfung
zu. 2

MOTION
DATUM: 13.06.2023
MARCO ACKERMANN
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In zwei Motionen nahm sich Marco Chiesa (svp, TI) der Besteuerung nach dem Aufwand,
also der Pauschalbesteuerung an, die erst 2012 revidiert worden war. Diese erlaubt es
ausländischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz, anstelle der
ordentlichen Steuer eine Besteuerung nach dem Aufwand zu wählen, wenn sie in der
Schweiz nicht erwerbstätig sind. Chiesa erachtete jedoch zwei diesbezügliche
Formulierungen im StHG respektive im DBG als ungenau oder gar falsch und beantragte
deshalb, diese Formulierungen denjenigen des Tessiner Steuergesetzes anzupassen. 
In seiner ersten Motion (Mo. 19.4557) verlangte Chiesa, dass die Formulierung im StHG
bezüglich der Kontrollrechnung so geändert wird, dass das in anderen Kantonen
gelegene unbewegliche Vermögen und dessen Einkünfte für die Bestimmung des
Steuersatzes der Staatssteuer nicht relevant sind. Würden diese berücksichtigt, wie es
gemäss der Formulierung im StHG vorgesehen wäre, käme es zu einer interkantonalen
Doppelbesteuerung, argumentierte er.
Mit seiner zweiten Motion (Mo. 19.4558) sollte die Formulierung «die in der Schweiz
angelegten beweglichen Kapitalvermögen» durch «Kapitalvermögen aus
schweizerischer Quelle» ersetzt werden, wie es auch das Kreisschreiben Nr. 44 der
ESTV präzisiere. Ansonsten könnten die Pauschalbesteuerten «das in der Schweiz
angelegte Kapitalvermögen ins Ausland transferieren» und müssten es in der Folge in
der Kontrollrechnung nicht aufführen. 
Der Bundesrat teilte die Ansicht des Motionärs zu beiden Vorstössen nicht. Da die
Veranlagungspraxis bereits dem Anliegen des Motionärs entspreche, sei eine
Teilrevision der entsprechenden Artikel nicht nötig, begründete er seine ablehnende
Haltung. 
In der Sommersession 2020 behandelte der Ständerat die beiden Motionen und gab
dabei einem Ordnungsantrag Bischof (cvp, SO) Folge: Er wies die beiden Motionen der
WAK-SR zur Vorprüfung zu. Da die beiden Fragen sehr technisch seien, solle man der
Kommission die Möglichkeit geben, diese ernsthaft zu prüfen, hatte Bischof seinen
Antrag begründet. 3

MOTION
DATUM: 04.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der nationalrätlichen Debatte zur parlamentarischen Initiative Chiesa (svp, TI) für
eine Verdoppelung des Maximalabzugs für Krankenkassenprämien bei der direkten
Bundessteuer in der Wintersession 2020 wiesen die Kommissionssprechenden
Benjamin Roduit (mitte, VS) und Barbara Gysi (sp, SG) auf die weit fortgeschrittenen
Arbeiten zur Umsetzung der Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) hin. Um
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, empfahl die Kommissionsmehrheit, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Mit 121 zu 60 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) folgte der Nationalrat diesem Antrag und lehnte einen Minderheitsantrag
Aeschi (svp, ZG) auf Folgegeben ab. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Januar 2021 beriet die WAK-SR die Motion Chiesa (svp, TI) für ein Ende der
steuerlichen Doppelbelastung bei Beteiligungen an Aktien- oder
Genossenschaftskapital: Dieses wird bisher sowohl bei den Unternehmen durch
Gewinnsteuern als auch bei den Eigentümerinnen und Eigentümern durch
Vermögenssteuern besteuert. Die Kommission teilte wie der Bundesrat die Ansicht,
dass eine solche Doppelbelastung eher bei den Kapitalsteuern als – wie vom Motionär
vorgeschlagen – bei den Vermögenssteuern behoben werden solle, und verwies auf die
verschiedenen bestehenden Möglichkeiten der Kantone, die Doppelbelastung zu
reduzieren. Diese spiele folglich «in der Praxis kaum noch eine Rolle». Mit 9 zu 0
Stimmen bei 4 Enthaltungen beantragte die Kommission die Motion zur Ablehnung. In
der Frühjahrssession 2021 behandelte der Ständerat den Vorstoss, ohne dass ein
Minderheitsantrag auf Annahme gestellt worden wäre. Stillschweigend folgte der
Ständerat dem Antrag seiner Kommission und lehnte die Motion ab. 5

MOTION
DATUM: 02.03.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Neben zwei parlamentarischen Initiativen zur Besteuerung nach dem Aufwand reichte
Marco Chiesa (svp, TI) im März 2020 eine parlamentarische Initiative für eine Revision
der Besteuerung des Erwerbseinkommens an der Quelle ein. Er störte sich daran, dass
quellenbesteuerte nichtansässige Personen sowohl in der Schweiz als auch im Ausland
Sozialabzüge machen können, sofern sie in der Schweiz nicht als «quasiansässig»
gelten. Damit würden sie gegenüber Personen mit Wohnsitz in der Schweiz bevorzugt,
kritisierte Chiesa. Folglich solle diese Möglichkeit aus dem DBG und dem StHG
gestrichen werden. In der Sommersession 2021 beschäftigte sich der Ständerat mit der
Initiative, wobei Erich Ettlin (mitte, OW) die Kommissionsposition erläuterte. Die
Umsetzung der parlamentarischen Initiative führe ebenfalls zu einer ungleichen
Behandlung von Personengruppen, indem «Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und
teilweiser Steuerpflicht im Ausland» weiterhin Steuerabzüge machen könnten, nicht
aber «Personen mit Wohnsitz im Ausland und teilweiser Steuerpflicht in der Schweiz».
Zudem sei eine parlamentarische Initiative der falsche Weg für eine solche Änderung.
Vielmehr solle aufgrund eines noch im Jahr 2021 erscheinenden Verwaltungsberichts
entschieden werden, ob diesbezüglich eine Kommissionsmotion eingereicht werden
soll. Marco Chiesa verwies hingegen darauf, dass diese zusätzlichen Abzüge auch ein
Treiber der Migration seien – zumal sich die Arbeit in der Schweiz für die betroffenen
Personen dadurch auch mit einem niedrigeren, «unfairen» Einkommen lohne –  und
gerade die Grenzkantone durch die von ihm geforderte Änderung deutlich mehr
Steuereinnahmen verzeichnen könnten. Mit 33 zu 5 Stimmen gab der Ständerat der
parlamentarischen Initiative jedoch keine Folge. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.2021
ANJA HEIDELBERGER

Fast drei Jahre nach dem Nationalrat entschied sich der Ständerat in der
Sommersession 2021, die Motion der WAK-SR für eine «Berücksichtigung von
allgemeinen Abzügen und Sozialabzügen bei im Ausland beschränkt steuerpflichtigen
Personen» nun doch noch abzuschreiben. Der Ständerat beriet die Abschreibung
zusammen mit der parlamentarischen Initiative Chiesa (svp, TI; Pa.Iv. 20.405). Während
die parlamentarische Initiative Chiesa Personen mit Wohnsitz im Ausland und teilweiser
Steuerpflicht in der Schweiz betraf, beschäftigte sich die Motion der WAK-SR
umgekehrt mit Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und teilweiser Steuerpflicht im
Ausland, wie Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW) die Unterschiede darlegte. Der
Bundesrat sollte gemäss der angenommenen Kommissionsmotion bei Verhandlungen
von Doppelbesteuerungsabkommen dafür sorgen, dass die allgemeinen Abzüge und
Sozialabzüge der betroffenen Personen im Ausland vollständig berücksichtigt werden.
Der Bundesrat halte aber – so Ettlin – eine Verpflichtung des Auslands zur Gewährung
von Abzügen gemäss schweizerischem Recht nicht für möglich und habe stattdessen
vorgeschlagen, den betroffenen Personen die vollen Abzüge zu gewähren und
gleichzeitig sicherzustellen, dass im Ausland nicht zusätzliche Abzüge gewährt würden.
Anders als zuvor der Nationalrat pflichtete der Ständerat dieser Ansicht bei und schrieb
die Motion somit stillschweigend ohne Umsetzung ab. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2020 reichte Marco Chiesa (svp, TI) zwei parlamentarische Initiativen für
Änderungen der Pauschalbesteuerung ein, nachdem er sich bereits im Jahr 2019 mit
zwei Motionen dieses Themas angenommen hatte. In seiner ersten Initiative (Pa.Iv.
20.421) wollte er Besteuerung nach dem Aufwand, also die sogenannte
Pauschalbesteuerung, zukünftig auch ausländischen Personen ermöglichen, die in der
Schweiz erwerbstätig sind – bisher war sie auf in der Schweiz nicht erwerbstätige
Ausländerinnen und Ausländer beschränkt. Dabei solle das in der Schweiz erworbene
Nettoeinkommen separat besteuert werden. 
Mit seiner zweiten parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 20.422) beabsichtigte er, auch
mit Schweizerinnen oder Schweizern verheirateten Ausländern oder Ausländerinnen
Zugang zur Pauschalbesteuerung zu gewähren – bisher durfte bei einer Besteuerung
nach dem Aufwand keiner der Ehegatten die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen.
Dabei sollten die Übergangsbestimmungen der Revision von 2012, die bis Ende 2020 in
Kraft sind, weiterhin gelten, damit die ausländischen Ehegatten ihr Recht auf
Besteuerung nach dem Aufwand nicht verlieren würden. 
Andere Länder, beispielsweise Italien, hätten attraktivere Pauschalbesteuerungsregeln
als die Schweiz, begründete Chiesa seine zwei Vorstösse. Unter anderem kenne gerade
Italien eben auch eine Besteuerung nach dem Aufwand bei in Italien Erwerbstätigen.
Folglich müsse hier die Schweiz nachziehen, um diesbezüglich wettbewerbsfähig zu
bleiben, zumal sie mit der Besteuerung nach dem Aufwand «nicht zu vernachlässigende
Steuereinnahmen» generiere. 
Mitte April 2021 beriet die WAK-SR die beiden Initiativen und entschied mit 10 zu 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Stimmen gegen Folgegeben. Die Akzeptanz für eine Anpassung der Regelungen der
Pauschalbesteuerung in der Bevölkerung sei gering, überdies könnten die Vorstösse nur
geringes zusätzliches Steuersubstrat generieren.
In der Sommersession 2021 zog der Initiant seinen Vorstoss ohne Begründung zurück. 8

In der Wintersession 2021 behandelte der Ständerat die Motion Chiesa (svp, TI; Mo.
19.4557) für eine Korrektur der Formulierung im StHG bezüglich der Kontrollrechnung
bei Besteuerung nach dem Aufwand erneut. Die WAK-SR hatte sie in der Zwischenzeit
zur Ablehnung empfohlen, zumal das EFD in einer Umfrage festgestellt hatte, dass nur
«drei Kantone ausserkantonale Grundstücke in die Kontrollrechnung» aufnehmen,
während 16 Kantone diese lediglich satzbestimmend berücksichtigten. Ab der
Steuerperiode 2022 würden nun aber alle Kantone mit Aufwandbesteuerung auf eine
satzbestimmende Berücksichtigung setzen, wodurch das Anliegen der Motion in der
Praxis bereits erfüllt sei. Obwohl der Motionär dennoch eine korrekte gesetzliche
Formulierung forderte, sprach sich der Ständerat mit 30 zu 8 Stimmen gegen eine
Annahme aus. Die zweite Motion (Mo. 19.4558) hatte Marco Chiesa bereits im Mai 2021
zurückgezogen, nachdem sie gemäss der Kommission bereits mit den Vorgaben des
Rundschreibens Nr. 44 der ESTV erfüllt worden war. 9

MOTION
DATUM: 07.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In der Herbstsession 2022 führten National- und Ständerat eine ausserordentliche
Session zum Thema «Kaufkraft» (22.9013) durch, in der sie verschiedene Vorstösse
diskutierten, die auf eine finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger abzielten,
um der steigenden Teuerung, insbesondere im Bereich Energie, zu begegnen. Eine
Gruppe von Unterstützungsvorschlägen betraf die Krankenkassenprämien.
So forderten die SP-Fraktion im Nationalrat (Mo. 22.3793) sowie Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI; Mo. 22.3802) und Isabelle Chassot (mitte, FR; Mo. 22.3801) im
Ständerat eine Erhöhung des Bundesbeitrags an die individuelle Prämienverbilligung für
das Jahr 2023 um 30 Prozent. Da für das Jahr 2023 ein Prämienschock drohe, müssten
Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen auf diese Weise entlastet werden, so die
Begründung für die Forderungen. Der Bundesrat erläuterte, dass der Bundesbeitrag an
die Prämienverbilligung 7.5 Prozent der Bruttokosten der OKP entspreche und somit
zusammen mit den Prämien ansteige. Folglich sei keine zusätzliche Erhöhung des
Beitrags nötig. Um zu verhindern, dass die Kantone ihre eigenen Anteile an die
Prämienverbilligungen weiter reduzieren, verwies der Bundesrat auf seinen indirekten
Gegenvorschlag zur Prämien-Entlastungs-Initiative. Während der Nationalrat die Motion
der SP-Fraktion mit 97 zu 95 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) annahm, wies der Ständerat
die beiden Motionen aufgrund eines Ordnungsantrags Juillard (mitte, JU) der
Kommission zur Vorberatung zu.
Einen anderen Lösungsweg bezüglich der hohen Krankenkassenprämien schlugen
Thomas de Courten (svp, BL; Mo. 22.3816) im Nationalrat und Marco Chiesa (svp, TI; Mo.
22.3863) im Ständerat vor: Sie verlangten, dass die Krankenkassenprämien zukünftig
vollständig von den Bundessteuern abgezogen werden können, wie dies bereits in
einigen früheren Vorstössen verlangt worden war. Damit sollen «jene Personen
[entlastet werden], die ihre Krankenkassenprämien noch aus dem eigenen
Portemonnaie bezahlen». Der Bundesrat verwies in seiner Antwort auf seine Umsetzung
der Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171), mit welcher der steuerliche Abzug der
Krankenkassenprämien bereits erhöht werden soll. Damit werde ein Teil der
Forderungen der Motionen de Courten und Chiesa umgesetzt, ein vollständiger Abzug
hätte jedoch zu hohe Steuerausfälle zur Folge – insbesondere auch im Hinblick auf die
von den Motionären ausgeführten, für den Bund zukünftig zusätzlich anfallenden
Kosten. Mit 142 zu 53 Stimmen respektive 36 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnten
beide Räte die Motionen ab, wobei sie nur bei Mitgliedern der SVP-Fraktion auf
Zustimmung stiessen. 10

MOTION
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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